
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM :

21, )Yiärz 1975 Nr. 1422

Die ohmerpen~ein~derStadtGrenchen unterbreitet c1,~m Re—

gi e rungsrat den~

~~se West zur Genehmigung,

Grenchen besitzt bereits einen rechtsgültigen allgemeinen Be—

b~uungsplan (Zonenplan), welcher mit RRB Nr. 3807 vom 5. Juli l963~

genehmigt wurde.

Durch die Realisierung des vorliegenden Planes können die Grund

stücke beidseitig der Strasse vorschriftsgemäss erschlossen

werden, Die Haldenstrasse (Seitenstrasse Wöst) we±st eir~e~Äusbau—

breite von 5 m auf, mit einem Wendeplatz an dein ~estlic~~nde.

Die Bauljnie wird südlich der Strasse auf 4 m bzw. ~ m,~ördljch

6,25 bzw. 8,25 bei Garagebauii~.je festgesetzt,

Die öffentliche ~Auf1age erfolgte in. der ZeLt vom 27. Juni bis

~:;7tuj4 1974. Während der.gesetzlichen Frist wurde eir~e Ein—
sprache eingereicht, welchd. vom Gemeinderat abgewiesen wurde.

( Ein Weiterzug der Beschwerde an die Gemeindeversammiung erfolgte
nicht. In Anwendung von § 15 des kantonalen Baugesetzes genehmigte

der Gemeindera~b ander Sitzung vom 5. Nov~mber 1974 den Strassen—

u~d Baulinienplan Haldenstrasse (Seitenstrasse West) ~

Formell wurde das Verfahrenr~chtig durchgeführt.

Materie],1 sind keine Bemerkungen anzu~ringen.

Es wird

beschlossen:

1. Der Strassen— und Baulinienplan Haldenstrasse (Seitenstrasse

West) der Einwohnergemeinde der Stadt Grenchen wird genehmigt,
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2, Bestehende Pläne verlieren ihre Rechtskraft soweit sie mit dem

vorliegenden in Widerspruch stehen.

Genehmigungsgebühr: Fr. 100.-—

Publikationskosten: Fr~ l8.——~(StaatskanzleiNr. 216 )~KK

~Fr~ 118,——

Der Staatssch±~eiber~

~
IV

Bau—Departement:. (2) Gr

Kant.. Hochbauarnt (2) .~ .

Kant, Tiefbauamt. (2) . ‘.., .

Rechtsdienst desBau—Depart~mentes .

Amt für Raumplanung (3), mit Aktel en, Plan

Kreisbauamt 1, 4500 Solothurn, mit 1 gen, Plandossier

Amtschreiherei Lebern, Filiale Grenchen—B~ttlach, 2540 G±‘enchen,
mit 1 gen, Plandos~ier

Kant. Finanzverwaltung (2)

Sekretariat der Katasterschatzung (2)

Ammannamt der EG der Stadt Grenchei~, 2540 Grenchen,

Bauverwaltung der,EG der Stadt Grenchen, 2540 Grenchen, ~
Plandossiers

Amtsblatt Publikätibn: Der Strassen- und Baulinienplan Halden-

strasse (Seitenstrasse West) der Ein—

wohnerg~meinde der Stadt Grenchen wird ge

nehmigt.


